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1. Begehren 
Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, für die Subventionen an den Treffpunkt 
Glaibasel und an den Treffpunkt für Stellenlose Gundeli für die Jahre 2013 – 2016 Ausgaben 
in der Höhe von je CHF 304'000 (jährlich je CHF 76'000), nicht indexiert, zu bewilligen. 
 
Die Ausgabe ist im Budget 2013 eingestellt.  

2. Begründung des Begehrens 

2.1 Ausgangslage 
Die beiden Vereine "Treffpunkt Glaibasel" und "Treffpunkt für Stellenlose Gundeli“ bestehen 
seit Mitte der 1970er Jahre. Sie werden vom Kanton seit 1988 finanziell unterstützt, ab dem 
Jahr 1998 unverändert mit jährlich CHF 70'500 pro Institution. Die beiden rechtlich vonein-
ander unabhängigen sozialen Institutionen sind in den dreieinhalb Jahrzehnten ihres Beste-
hens zu einem festen Bestandteil in der sozialen Topographie der Stadt Basel geworden. 
Sie werden geführt durch ehrenamtliche Vorstände, deren Mitglieder sich hauptsächlich aus 
kirchlichen Kreisen rekrutieren. Getragen durch finanzielle Beiträge der Kirchen, der Chris-
toph Merian Stiftung, sowie weiterer Spenderinnen und Spender, erfüllen die Treffpunkte ei-
ne wichtige Funktion für die Schwächsten unsere Gesellschaft. Kaum eine andere staatliche 
oder private Einrichtung kann dieses niederschwellige Angebot in der vorliegenden Form 
übernehmen bzw. kompensieren: In den beiden Treffpunkten erhalten sozial Marginalisierte 
für wenig Geld oder gratis eine warme Mittagsmahlzeit. Gleichzeitig finden diese Menschen 
in den Treffpunkten persönliche Betreuung und Begleitung, administrative Hilfeleistungen 
sowie ein Angebot für Gelegenheitsarbeiten. Durch die unkomplizierte und direkte Lebenshil-
fe bilden die Treffpunkte für ihre Besucherinnen und Besucher ein starkes Auffangnetz. Für 
viele Besucherinnen und Besucher stellt der Treffpunkt ausserdem die einzige konstante 
Gemeinschaft dar.  
 
Die Trägerorgane der beiden Treffpunkte haben Anträge zur Erneuerung der bestehenden 
Subventionen für die Jahre 2013 – 2016 sowie auf Anpassung des jährlichen Beitrags an die 
seit 1998 angelaufene Teuerung eingereicht. Da es sich bei den beiden Vereinen um Institu-
tionen mit einem weitgehend identischen Angebot handelt, wird das Geschäft dem Grossen 
Rat mit einem einzigen Ausgabenbericht vorgelegt.  

2.2 Angaben zu den Institutionen 

2.2.1 Struktur und Öffnungszeiten 

Der Verein Treffpunkt Glaibasel hat sein Domizil an der Feldbergstrasse 148. Aktueller Prä-
sident des Vereins ist Josef Bieger. Geleitet wird der Treffpunkt von einer Mitarbeiterin im 
60%-Pensum und ihre Stellverteterin, ebenfalls mit einem 60%-Pensum. Die beiden Leite-
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rinnen übernehmen auch weitgehend die Kocharbeit und werden durch einen Mitarbeiter 
(70%) und eine Springerin (30%) unterstützt.  
 
Der Verein Treffpunkt für Stellenlose im Gundeli hat seinen Standort am Winkelriedplatz 6. 
Aktueller Präsident des Vereins ist Pfarrer Viktor Berger. Im Vorstand sind Mitglieder ver-
schiedener Kirchgemeinden vertreten. Neben einer Leiterin im 70%-Pensum, arbeitet ein 
Koch im Treffpunkt, welcher auch Reinigungsarbeiten übernimmt (80%), hinzu kommt eine 
Reinigungshilfe im Stundenlohn.  
 
Beide Vereine werden unterstützt von zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die 
sich unentgeltlich für die Belange der Treffpunkte einsetzen. Die beiden Treffpunkte verfü-
gen über einen (Gundeli) bzw. zwei (Glaibasel) Aufenthaltsräume, wo die Gäste einen 
Grossteil des Tages verbringen können und wo auch die Essen ausgeteilt werden. Daneben 
gibt es jeweils ein (kleines) Büro, eine Küche und zwei Toiletten.  
 
Die Räumlichkeiten sind von Montag bis Freitag von 08:30 Uhr (Glaibasel) bzw. 09:00 Uhr 
(Gundeli) bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Treffpunkt Glaibasel ist zusätzlich am Samstag von 
10:00 bis 17:00 Uhr und auch an den Feiertagen geöffnet. Der Treffpunkt Gundeli hat neben 
den regulären Öffnungszeiten in Absprache mit anderen Institutionen, welche sich an Per-
sonen am Rand der Gesellschaft richten1, an einigen Frei- und Feiertagen geöffnet. 

2.2.2 Angebot 

Die Treffpunkte bieten während ihrer Öffnungszeiten eine niederschwellige Anlaufstelle für 
sogenannt randständige Personen, welche aus diversen Gründen Schwierigkeiten haben, ih-
ren Alltag komplett selbstständig zu gestalten. Ihnen steht die Möglichkeit offen, in einem 
der beiden Treffpunkte für ein geringes Entgelt ein gesundes und nahrhaftes Mittagessen zu 
erhalten. Personen mit akuten Geldnöten erhalten dieses auch ohne Entgelt. Täglich werden 
in jedem Treffpunkt im Durchschnitt rund 30 Essen ausgegeben. In den letzten Jahren wur-
den jährlich zwischen rund 6'200 bis 9'500 Mittagessen pro Treffpunkt verteilt. Neben dem 
Verpflegungsangebot bieten die Treffpunkte eine Aufenthaltsmöglichkeit, die den Besuche-
rinnen und Besuchern unverbindlich zur Verfügung steht. Mit den langen Öffnungszeiten bil-
det sich so ein sozialer Raum, welcher der regelmässigen zwischenmenschlichen Kontakt-
pflege dient, die der drohenden Vereinsamung vieler Besucherinnen und Besucher zumin-
dest die Spitze bricht. Dieses Angebot wird von jährlich rund 6'500 bis 11'000 Personen pro 
Treffpunkt genutzt. Im Mehrjahresvergleich lässt sich bei den Besucherinnen- und Besu-
cherzahlen wie auch bei der Anzahl ausgeteilter Essen des Treffpunkt Gundeli eine starke 
Zunahme feststellen. Beim Treffpunkt Glaibasel sind die Zahlen auf hohem Niveau stabil, mit 
einem leichten Rückgang bei der Anzahl Besuchenden in den letzten beiden Jahren, wobei 
die Anzahl Essen 2011 wieder angestiegen ist. 
 
Während der Öffnungszeiten stehen den Gästen die angestellten und freiwilligen Helferin-
nen und Helfer als persönlich vertraute Ratgebende und Betreuende bei verschiedensten 
Problemen zur Verfügung. Diese Ansprechpartnerinnen und -partner leisten Sachhilfe und 
Beistand bei Geldverwaltungen, sie etablieren Kontakte und Termine bei sozialen und staat-

                                                
1 Tageshaus für Obdachlose Wallstrasse, Gassenküche u.A. 
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lichen Stellen (Sozialhilfe, Einwohnerkontrolle usw.) und organisieren Besuche bei Ärztinnen 
und Ärzten. Bei Bedarf begleiten sie ihre Gäste zu diesen Stellen. Weiter helfen sie bei der 
Wohnungssuche und halten den Kontakt zu sozial isolierten Klientinnen und Klienten, wel-
che sich im Krankenhaus oder im Gefängnis befinden.  
 
Neben den Betreuungsaufgaben übernehmen die Treffpunkte auch die Funktion von infor-
mellen Arbeitsvermittlungsstellen. Beide Institutionen bauen seit Jahren ein persönliches 
Netz von potenziellen privaten Arbeitgebenden auf. Aus diesen Kontakten resultiert für die 
Gäste der Treffpunkte immer wieder die Möglichkeit zu Gelegenheitsarbeiten, wobei die An-
stellungsmodalitäten und die Entlöhnung direkt über die Auftraggebenden laufen. In den 
letzten Jahren gestaltet sich dieses Unterfangen jedoch zunehmend schwieriger. So ist die 
Anzahl vermittelter Gäste wie auch der geleisteten Arbeitsstunden stark gesunken, da adä-
quate Arbeitsmöglichkeiten schlicht fehlen. Die Treffpunkte bieten neben der informellen 
Stellenvermittlung jedoch auch anderweitige Unterstützung bei der Arbeitssuche an, wie z.B. 
Hilfe bei Bewerbungen oder im Umgang mit dem Internet.  

2.2.3 Besucherinnen und Besucher 

Täglich besuchen sowohl den Treffpunkt Glaibasel als auch den Treffpunkt Gundeli jeweils 
zwischen 30 und 50 Personen, der grosse Teil davon als Stammgäste. Die sozioökonomi-
schen Merkmale der Besucherinnen und Besucher der Treffpunkte sind in jeder Hinsicht he-
terogen. Es sind 18- bis 85-jährige Menschen, die die Angebote nutzen, wobei unter den 
Gästen Personen mittleren Alters den grössten Anteil ausmachen. Rund ein Fünftel bis ein 
Viertel der Klientel sind Frauen. Praktisch alle Gäste sind in Basel-Stadt wohnhaft, viele da-
von in den beiden Stadtteilen, in denen die Treffpunkte zu finden sind. Die grosse Mehrzahl 
der Gäste sind Schweizerinnen und Schweizer.  
 
So vielfältig sich die demographischen Daten darstellen, so verschieden sind die sozialen 
Hintergründe der Gäste. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher leiden unter Suchtproble-
matiken, sind alkohol-, drogen- oder medikamentensüchtig. Die Treffpunkte werden auch 
vermehrt von Personen mit psychischen Beeinträchtigungen aufgesucht. Dadurch hat sich 
teilweise das Konfliktpotenzial unter den Gästen erhöht, weswegen der Vorstand des Treff-
punkt Glaibasel beschlossen hat, dass während der Öffnungszeiten immer mindestens zwei 
Mitarbeitende vor Ort anwesend sein müssen. Auch pensionierte Menschen, teilweise ohne 
jeden sozialen Rahmen, IV-Rentnerinnen und –Rentner sowie Obdachlose gehören zu den 
Treffpunktgästen.  
 
Langzeitarbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, gesundheitliche Schwierigkeiten, finanzielle 
Nöte, Wohnungsnot oder Obdachlosigkeit, Einsamkeit und oft eine tiefe soziale Verunsiche-
rung sind die Sorgen, mit denen die Treffpunktmitarbeitenden konfrontiert sind. Die Gäste 
der Treffpunkte sind die klassischen Randständigen unserer urbanen Gesellschaft. Selbst-
verständlich können die meisten von ihnen individuelle Hilfe und Unterstützung bei beste-
henden Regelangeboten und Beratungsstellen für Einzelaspekte ihrer Notsituationen finden. 
Die Treffpunkte sind hingegen Institutionen, die ihre Besucherinnen und Besucher in deren 
umfassenden Bedürftigkeit wahrnehmen. Zentral ist für fast alle die Möglichkeit, regelmässig 
Gemeinschaft und damit menschliche Wärme zu finden. Oft erst auf diesem sicheren Grund 
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ist es für die Treffpunktgäste möglich, weitere Schritte bei der Bewältigung ihrer persönli-
chen Situation zu gehen.  

2.2.4 Finanzielle Aspekte 

Die Jahresrechnung 2011 des Treffpunkt Glaibasel weist Einnahmen von Total 
CHF 240'671.80 aus. Diese setzen sich zusammen aus der kantonalen Subvention 
(CHF 70'500), Beiträgen der Kirchen (CHF 27'921.35) sowie der Christoph Merian Stiftung 
(CHF 50'000), Spenden (CHF 79'575.65), sowie übrigen Erträgen (CHF 12'674.80). Den 
Einnahmen stehen Ausgaben von Total CHF 239'161.30 gegenüber. Diese bestehen zu ei-
nem grossen Teil aus den Personalkosten (CHF 177'951.65), daneben fielen Raum- und Be-
triebskosten von CHF 33'956.55, Verwaltungskosten von CHF 12'445.10 und Abschreibun-
gen von CHF 14'808 an. 2011 resultierte folglich als Ergebnis ein Gewinn von CHF 1'510.50, 
der sich durch einen ausserordentlichen Verlust von CHF 206.60 auf CHF 1'303.90 redu-
ziert. Das Jahresergebnis 2011 bewegt sich im Rahmen der Vorjahre: 2010 wurde ein Ge-
winn von CHF 1'373.79 erzielt, dies bei Ausgaben von CHF 240'773.04 und Einahmen von 
CHF 242'696.28, sowie einem ausserordentlichen Verlust von CHF 549.45. 2009 stand ei-
nem Aufwand von CHF 237'277.28 ein Ertrag von CHF 238'450.60 gegenüber, was zu ei-
nem Gewinn von CHF 1173.32 führte. 2008 fiel der Gewinn mit CHF 7295.45 leicht höher 
aus (Aufwand: CHF 197'291.45, Ertrag: CHF 204'586.90). Für das aktuelle Jahr 2012 wird 
ein Verlust von CHF 16'413 budgetiert. Es wird zwar mit einem geringeren Aufwand gerech-
net (CHF 233'875), der jedoch durch den prognostizierten Rückgang des Ertrags 
(CHF 217'462) überkompensiert wird. Auch für das Jahr 2013 ist ein negatives Ergebnis 
budgetiert (Verlust von CHF 19'074). Die Bilanz des Treffpunkt Glaibasel per 31. Dezember 
2011 weist ein Eigenkapital inkl. Rückstellungen und Fonds von rund CHF 164'000 auf. 
 
Der Treffpunkt Gundeli weist in der Jahresrechnung 2011 einen Gewinn von CHF 5'589.70 
aus. Die Ausgaben belaufen sich auf CHF 266'940.90. Mit CHF 173'363.05 machen die Per-
sonalkosten auch hier den grössten Ausgabenposten aus, gefolgt von Raum- und Betriebs-
kosten von CHF 69'326.30, sowie ausserordentlichen Ausgaben von CHF 24'251.55. Letzte-
re setzen sich zusammen aus Ausgaben für eine neue Spülmaschine und neue Tische von 
CHF 20'945.15, sowie für einen Ausflug (CHF 3'306.40), welche beide durch zweckgebun-
dene Spenden und Beiträge finanziert worden sind. Den Ausgaben stehen Einnahmen von 
CHF 272'530.60 gegenüber. Neben der kantonalen Subvention von CHF 70'500 fallen dar-
unter Beiträge der Kirchen (CHF 38'206.90), längerfristige Unterstützungen (CMS: 
CHF 50'000; GGG: CHF 10'000), Spenden (CHF 63'056.90), Einnahmen aus den Essen 
(CHF 39'766.80) sowie übrige Erträge (CHF 1'000). 2010 wurde eine ausgeglichene Jahres-
rechnung präsentiert (Gewinn von rund CHF 500), dies bei Einnahmen und Ausgaben von 
rund CHF 235'000. 2009 wurde bei Einnahmen von CHF 235'007.81 und Ausgaben von 
CHF 230.149.18 ein Gewinn von CHF 4'858.63 erzielt. 2008 resultierte ein Verlust von 
CHF 7157.55 (Einnahmen: CHF 216'350.90; Ausgaben: CHF 223'508.45). Für das laufende 
Jahr 2012 wird mit einem Verlust von CHF 24'800 gerechnet (wobei ein Gesuch bei der 
GGG um Weiterführung des jährlichen Beitrags von CHF 10'000 hängig ist und der Verlust 
allenfalls um diesen Betrag gesenkt wird). Der Gesamtaufwand ist mit CHF 250'200 und der 
Gesamtertrag mit CHF 225'400 budgetiert. Die Bilanz des Treffpunkt Gundeli per 31. De-
zember 2011 weist ein Eigenkapital inkl. Fonds und Legate von CHF 87'371.33 aus. 
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2.3 Ausgestaltung des Subventionsverhältnisses 2013 – 2016  
Der Regierungsrat befürwortet die beantragte Weiterführung der beiden Subventionsver-
hältnisse für die Jahre 2013 – 2016. Das für die Subvention zuständige Departement für 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt hat die Treffpunkte mehrfach besucht und war von der dort 
geleisteten Arbeit stets beeindruckt.  
 
Die beiden Vereine beantragen neben der Weiterführung der Subvention die Anpassung des 
seit 1998 unveränderten jährlichen Beitrages an die Teuerung. Im aktuellen Subventionsver-
trag ist festgehalten, dass die kantonale Leistung zwar nicht indexiert ist, die Teuerung je-
doch bei Vertragserneuerungen in die Erwägungen miteinbezogen wird. Die Teuerung im 
Zeitraum von 1998 bis 2011 betrug 11,8 Prozent. Um den vollen Teuerungsausgleich zu 
gewähren, müsste der jährliche Beitrag demnach auf rund CHF 78'800 erhöht werden. Der 
Regierungsrat sieht es aufgrund der längeren Phase, in der die Teuerung nicht berücksich-
tigt worden ist, für angebracht, dem Antrag der beiden Vereine zumindest teilweise statt-
zugeben und beim jährlichen Beitrag die angelaufene Teuerung zu etwa zwei Dritteln zu be-
rücksichtigen.  
 
Demzufolge plädiert der Regierungsrat auf eine nicht indexierte Subventionssumme von je-
weils CHF 76'000 für jeden Treffpunkt. Mit einer Subvention von CHF 76'000 würde der Kan-
tonsanteil an den Ausgaben des Treffpunkts Glaibasel ca. 32 Prozent betragen, während die 
staatlichen Mittel beim Treffpunkt Gundeli ca. 28 Prozent ausmachen würden (Basis Zahlen 
2011).  

3. Beurteilung nach § 5 des Subventionsgesetzes 
Die Überprüfung durch den Regierungsrat hat ergeben, dass die Voraussetzungen für die 
Gewährung einer Subvention gemäss § 5 des Subventionsgesetzes vom 18. Oktober 1984 
erfüllt sind. Nachfolgend werden die Voraussetzungen einzeln behandelt. 

3.1 Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe 
der beiden Treffpunkte  

Während im Treffpunkt Glaibasel die Besucherinnnen- und Besucherzahlen auf hohem Ni-
veau stabil blieben, gab es im Treffpunkt Gundeli in den vergangenen Jahren einen deutli-
chen Anstieg. Neben konjunkturellen Krisen führt der Strukturwandel in der Wirtschaft dazu, 
dass immer mehr Personen im Arbeitsmarkt auf Dauer keinen Anschluss mehr finden. Sie 
sind als Ausgesteuerte auf vielfältige Unterstützung angewiesen. Neben der materiellen Un-
terstützung und Beratung, wie sie etwa das staatliche Sozialsystem bietet, sind auch nie-
derschwellige Angebote wie dasjenige der Treffpunkte wichtig. Langzeitarbeitslose, verwahr-
loste und obdachlose Menschen nutzen die Treffpunkte als „Tagesbleibe“ und "Zufluchtsort". 
Es liegt im Interesse des Kantons, dass diese Menschen eine Tagesstruktur vorfinden, die 
ihnen neben einer psychischen und physischen Stabilisierung auch als Sprungbrett für wei-
terführende Beratungsangebote und Gelegenheitsarbeiten dient. Die Treffpunkte überneh-
men so eine wichtige Funktion in der sozialen Landschaft unseres Kantons. Sie helfen durch 
Bewahrung vor ungebremster Verwahrlosung mit, Folgekosten für den Staat zu vermeiden. 
Ihr Angebot und die Öffnungszeiten sind mit anderen sozialen Institutionen (Gassenküche, 
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Tageshaus für Obdachlose an der Wallstrasse u.a.), welche teilweise auch staatliche Unter-
stützung erhalten, abgestimmt und sollen ein möglichst nahtloses Angebot für sozial margi-
nalisierte Menschen in Basel garantieren. 

3.2 Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe  
Die beiden Vereine werden jeweils von einem Vorstand geführt, der die Verantwortung für 
die sachgerechte Erfüllung der Aufgabe übernimmt. Die Treffpunkte bestehen seit dreiein-
halb Jahrzehnten und die Beteiligten können auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen. Die oben beschriebenen Aufgaben legen ausführlich Rechenschaft darüber ab, 
dass die Subventionsempfänger die ihnen gestellten Aufgaben mit den zur Verfügung ste-
henden Mitteln gut lösen. Die Betreuung der Gäste erfolgt mehrheitlich durch Personen, die 
seit vielen Jahren in den Treffpunkten arbeiten und auch entsprechend ausgebildet sind. 
Durch persönliche Kontakte auf den beiden Ebenen Vorstand/ Mitarbeitende haben die Insti-
tutionen für ihre Klientinnen und Klienten wichtige Kontaktnetze aufgebaut. Die administrati-
ve Verwaltung sowie die Finanzen liegen für beide Vereine in den Händen eines in der 
Betreuung von Sozialinstitutionen ausgewiesenen Treuhänders.  

3.3 Angemessene Eigenleistungen und Nutzung der Ertragsmöglich-
keiten der Treffpunkte 

Der Vorstand als Führungsorgan des Vereins arbeitet ehrenamtlich. Zusätzlich stehen per-
manent freiwillige Helferinnen und Helfer ohne Lohnentgelt für die Arbeiten im Treffpunkt zur 
Verfügung. Das Engagement der Festangestellten geht, wie so oft üblich in dieser Art von 
Institution, weit über die vertraglich festgehaltenen Aufgaben und Arbeitszeiten hinaus. Viele 
Führungs- und Koordinationsaufgaben werden unentgeltlich in der Freizeit vollbracht. Ein 
Teil der administrativen Arbeiten des Treffpunkt Glaibasel wird zudem unentgeltlich vom In-
dustriepfarramt übernommen.  
 
Von den Benutzerinnen und Benutzer der Treffpunkte wird pro Mittagessen CHF 5 eingefor-
dert. Es bestehen keine weiteren Einnahmemöglichkeiten von den betroffenen Menschen. 
Beide Vereine decken mit den Subventionen 30 - 40 Prozent ihrer Ausgaben. Die Vorstände 
der beiden Vereine unternehmen jährlich grosse Anstrengungen in der Mittelbeschaffung, 
um neben der kantonalen Subvention zahlreiche weitere Finanzierungsquellen hernazuzie-
hen. Durch Beiträge der Kirchen, der CMS und der GGG sowie Spenden von Stiftun-
gen/Vereinen und Privatpersonen wird eine breite Abstützung angestrebt. Wie die Jahres-
rechnung 2011 des Treffpunkt Gundeli zeigt, werden auch Sonderanstrengungen bei der 
Mittelbeschaffung geleistet, um ausserordentliche Ausgaben zu decken (siehe Kap. 2.2.4). 

3.4 Nachweis, dass die Aufgaben ohne die Subvention nicht oder 
nicht hinreichend erfüllt werden können 

Die von den Treffpunkten budgetierten Einnahmen sind nicht garantiert und zum Teil schwer 
planbar (Spenden). Ein Wegfall der kantonalen Subvention würde die beiden Institutionen 
unweigerlich zwingen, ihre Angebote zeitlich zu reduzieren. Solche Abstriche an den beste-
henden Öffnungszeiten würden unmittelbar zur Erodierung der tragenden Kernidee des Auf-
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baus einer stabilisierenden Gemeinschaftlichkeit führen. Ein Teilabbau von Leistungen bei 
gleichzeitiger Beibehaltung der jetzigen Öffnungszeiten ist durch die strukturelle Verqui-
ckung von Tagesraum, Essenszubereitung und Betreuungsaufgaben nicht denkbar.  

4.  Antrag 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss § 8 des Gesetzes 
über den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des 
nachstehenden Beschlussentwurfes. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss 
Jahresrechnung Treffpunkt Glaibasel 2011 
Jahresrechnung Treffpunkt Gundeli 2011 
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Grossratsbeschluss 
 
 

betreffend Ausgabenbewilligung für Subventionen an die bei-
den Vereine "Treffpunkt Glaibasel" und "Treffpunkt für Stellen-
lose Gundeli" für die Jahre 2013 - 2016 
 
 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ausgaben-
bericht und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der 
[Hier GR-Kommission eingeben]-Kommission, beschliesst: 
 
://: 1. Für die Subvention an den Verein "Treffpunkt Glaibasel" werden für die Jahre 

2013 - 2016 Ausgaben von CHF 304’000 (jährlich CHF 76'000), nicht indexiert, 
bewilligt (Kostenstelle: 8222306 / Auftrag: 822230690015 / Konto: 363600). 

 2. Für die Subvention an den Verein "Treffpunkt für Stellenlose Gundeli" werden für 
die Jahre 2013 - 2016 Ausgaben von CHF 304'000 (jährlich CHF 76'000), nicht 
indexiert, bewilligt (Kostenstelle: 8222306 / Auftrag: 822230690015 / Konto: 
363600). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren.  
 
 
 
 












